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Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO über die gesonderte Feststellung der Einhal-
tung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO

A. Feststellung

Die Satzung der Körperschaft
Vereinigung der Helfer u. Förderer des Technischen Hilfswerks Wismar eV. clo Hr. Peter Bur-
meister, Haus Nr. 1, 23972 Schulenbrook
in der Fassung vom 22.03.2014
erfüllt die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO.

Dienstgebäude
Philosophenweg 1
23970 Wismar

Bürosprechzeiten
Mo 08.00-12.00 Uhr
Oi 08.00-12.00 Uhr

1100-1600 Uhr
Mi 08.00-12.00 Uhr

00 08.00-12.00 Uhr
14.00-18.00 Uhr

Fr 08.00-12.00 Uhr

Öffnungszeiten der
Zentralen Informations-
und Annahmestelle
Mo 08.00-16.00 Uhr
Di 08.00-16.00 Uhr

Mi 08.00-16.00 Uhr
00 08.00-18.00 Uhr
Fr 08.00-12.00 Uhr

Bankverbindung
BBk Rostock
IBAN: DE80 130000000014001516
BIC: MARKOEF1130
E-Mail: poststelle@finanzamt-wismar.de
Internet: www.finanzamt-wismar.de
Termine außerhalb der Bürosprechzeiten
können jederzeit vereinbart werden.

Telefon: 03841 444-0

Telefax: 03841 444-50300
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B. Hinweise zur Feststellung

Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung
der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststellung nicht
verbunden.

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und der
Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Kör-
perschaft erbringen (§ 60a Abs. 1 Satz 2 AO). Die Bindungswirkung dieser Feststellung entfällt
ab dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht, aufgehoben
oder geändert werden (§ 60a Abs. 3 AO). Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhält-
nissen eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Ver-
hältnisse aufzuheben (§ 60a Abs. 4 AO).

BittebeachtenSiadass die lnanspruchnabrne der SteuervergÜnstigungen auch \/ondertat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt,' die' der Nachprüfung durch das Finanzamt ~gg( im ..
Rahmen einer Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die aus-
schließliche und unmittelbare Erfüllunq der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den
Bestimmungen der Satzung entsprechen.

Dies muss durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen
und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Ent-
wicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO). Über die Steuervergünstigungen
nach den einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens entschieden.

In jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb unterhält, der kein Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben
ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewährung der Steuerbefrei-
ung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuerpflicht grundsätzlich nicht
berührt.

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-
I steuer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen.

c. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Feststellungsbescheid ist der Einspruch gegeben. Ein Einspruch ist jedoch aus-
geschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein
zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision

-. --. - oder ..NichtzulassungsbeschwerdeaobängigJsLLo diesem Eallwj[d,,;leLlleliELV:e(Waltu~ngsakt_. __ . _
Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.

Der Einspruch ist beim Finanzamt Wismar schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu
übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Ta-
ges, an dem Ihnen dieser Bescheid bekanntgegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfa-
chen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem
dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späte-
ren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben
mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustel-
lung.
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D. Hinweis zum Kapitalsteuerabzug, zur Steuerbegünstigung und/oder zur
Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen

Hinsichtlich der Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug, der Steuerbegünstigung
und/oder Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen wird auf den letzten gültigen FreisteI-
lungsbescheid bzw. die Anlage zum letzten gültigen Körperschaftsteuerbescheid verwiesen.

E. Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder ver-
anlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuer-
begünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer.

Gabei wird-die entgangene Einkommensteuer-oder-KörpersclTaftstet:termit-30 %, die entqanqe-
ne Gewerbesteuer pauschal mit 15 % der Zuwendung angesetzt (§ 1ObAbs. 4 EStG,
§ 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

F. Begründung und Nebenbestimmung

Abkürzungen: AO = Abgabenordnung, BStBI = Bundessteuerblatt, EStG = Einkommensteuergesetz,
EStDV = Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, GewStG = Gewerbesteuergesetz,
KStG = Körperschaftsteuergesetz

JOnitz~t


